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Eine Bereitschaftstruppe — Uberwindung einer Schwéche

ZRSCHLOSSEN EMDDOK

W 362 L1199

der Miliz

Von Professor Dr Hans Rudolf Kurz, Bern

Mit einer Deutlichkeit, die keine Zweifel offen lasst, miissen wir je langer je mehr feststellen, dass die moderne militartechnische Entwicklung
dem Milizgedanken nicht freundlich gesinnt ist. Das unter wesentlich andern Bedingungen, als sie heute vorliegen, entstandene schweizerische
Wehrsystem begegnet zunehmenden Schwierigkeiten, die zwar nicht das Prinzip als Ganzes in Frage stellen, die uns aber da und dort zu korri-
gierenden Massnahmen zwingen, die an die Grenzen des Systems reichen. Wir miissen uns aber der Gefahren bewusst sein, die in einer Aus-
hohlung des Milizprinzips liegen. Die Miliz ist die unsern besondern Verhéltnissen angemessene Wehrform, die wir so rein wie moglich erhalten
miissen, denn jeder Verzicht oder auch nur nennenswerte Einbruch in dieses Prinzip miisste, wenn sie in einem grésseren Rahmen erfolgen
wiirden, zu einer Schwachung unserer innern Abwehrkraft fiihren. Die Sorge um die Miliz muss bei allen unsern Massnahmen obenan stehen; sie
darf nur da zuriicktreten, wo unausweichliche Griinde dies zwingend notwendig machen.

Die Entwicklung der hochtechnisierten mo-
dernen Kriegflihrung steht in verschiedener
Hinsicht im Gegensatz zur Miliz:

1. Die zur Miliz gehérenden kurzen Ausbil-
dungszeiten machen es immer schwieriger,
mit der dauernd komplizierter werdenden mi-
litdrischen Technik ausbildungsmassig fertig
zu werden. Wohl kommt uns der hohe Grad
des technischen Wissens und Kénnens der
schweizerischen Milizsoldaten zu Hilfe, und
auch konnen mit dem Bemihen um moglich-
ste «Miliztauglichkeit» unseres Ristungsma-
terials die grossten Harten gemildert werden.
Dennoch stehen wir wachsenden Anspri-
chen gegentiber, die in zunehmendem Mass
nach Aushilfen rufen, wie etwa einer vermehr-
ten Spezialisierung in Ausbildung und Ein-
satz, einer noch konsequenteren Ausschop-
fung des zivilen Potentials durch die Armee,
oder der Heranziehung von zivilem Berufs-
personal, das im Mobilmachungsfall militari-
siert werden kann.

2. Das Milizsystem ist im Mobilmachungsfall
nach seiner ganzen Struktur, insbesondere in
seiner Beanspruchung der mannlichen
Volkskraft, auf den Krieg zugeschnitten. Bei
langeren aktiven Diensten zeigt sich bald ihre
Schwiache gegeniiber der Vollprasenz; zu
langeren Bereitschaftsdiensten mit vollen Be-
stéanden ist die Miliz schlecht geeignet. Hier
entsteht bald das Bedirfnis nach Ablésun-
gen, Beurlaubungen und Dispensationen, die
zu den unausweichlichen Ubeln der Miliz ge-
héren.

3. Die heutige militédrische Lage macht es not-
wendig, dass gewisse militdrische Abwehr-
einrichtungen schon im Frieden in voller Be-
reitschaft stehen, und nicht erst in Zeiten er-
hohter Spannungen oder gar der Gefahr in
Aktion treten. Hierher gehoren (neben dem
Nachrichtendienst, dessen Schwergewicht
sogar schon im Frieden liegt), insbesondere
die verschiedenen Warnungs- und Siche-
rungseinrichtungen, wie vor allem die Uber-
wachung des Luftraums mit den entspre-
chenden technischen Anlagen. Die Forde-
rung nach einer Permanenz der Sicherungen
gegen Uberraschungsaktionen wird im Frie-
den zu einem guten Teil erfillt mit dem Einsatz
von Wehrménnern, die in zivilrechtlichen
Beamtenverhaltnissen stehen und im Mobil-
machungsfall kurzfristig militarisiert werden,
damit sie ihre bisherigen Aufgaben als Militar-
personen erfiillen kénnen. Die Militarverwal-
tung ist immer mehr zum ergédnzenden «Per-
sonalreservoir» der Miliz geworden.

4. Der gefahrlichste Nachteil der reinen Miliz
liegt im Zeitalter der jederzeit moglichen,
kurzfristig ausgeldsten Uberfallskriegfiihrung
im Fehlen einer sofort verfiigbaren, kraftvol-
len militdrischen Prasenz. Die Milizarmee ist
grundsétzlich im Frieden nicht «vorhandenx;
abgesehen von den zuféllig in Ausbildungs-
diensten stehenden Formationen fehlen ihr
sofort einsatzbereite Kampfverbdnde. Die Ar-
mee wird erst mit der Ganz- oder Teilkriegs-
mobilmachung als solche aufgestellt, in de-
nen die im Frieden nur latent vorhandenen
Verbénde «aktiviert» werden (daher der Name
«aktiver Dienst»). Da normalerweise die Miliz-
armee erst im Gefahrenfall mobilisiert wird, ist
das Risiko nicht gering, dass sie ihre Kampf-
bereitschaft zu spat erreicht und dass der An-
greifer zu unkorrigierbaren Anfangserfolgen
gelangt.

Erste Sicherungsmassnahmen

Um diese gefdhrliche «Schwéche der ersten
Stunden», die der Miliz eigen ist, zu Uberwin-
den, haben die militdrischen Stellen in den

Unser Milizsystem

Miliz bedeutet nach schweizerischem
Sprachgebrauch Selbstwehr aller fiir ein
gemeinsames Ziel. Die schweizerische
Milizarmee ist demnach das militarische
Instrument von uns allen zur Erhaltung
unserer schweizerischen Unabhangigkeit.
Diese Selbstwehr haben wir alle, geméss
der allgemeinen Wehrpflicht, fir das Ge-
samtwohl der Nation zu erbringen: zu-
satzlich zu unserem Beruf und neben un-
serer Freizeit, als Milizsoldaten, ohne da-
bei Berufssoldaten zu werden. Dabei
missen aber auch die Vor- und Nachteile
einer Milizarmee erwogen werden, denn
die harten Anforderungen eines Krieges
machen nicht Halt vor den Milizsoldaten:
von ihnen wird genau so viel an Kriegs-
tichtigkeit verlangt wie von Berufssolda-
ten.
Eine Abwagung der Vor- und Nachteile
unseres Milizsystems ergibt, dass die
Nachteile durch entsprechende ausbil-
dungstechnische und organisatorische
Massnahmen aufgefangen werden kon-
nen und teilweise einfach kleinstaatspezi-
fisch sind. Andererseits wiirden die Vortei-
le unserer Milizarmee bei einer Preisgabe
des Systems weitgehend bis vollig aufge-
hoben.
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letzten Jahren verschiedene Massnahmen
technischer und organisatorischer Art ge-
troffen. Es sei erinnert an den Ausbau des
Nachrichtendienstes, die Verfeinerung der
Mobilmachungsorganisation in allen ihren
Verastellungen, die Ausrichtung auf eine
moglichst friihzeitige Mobilmachung sowie an
die tiber das ganze Jahr verteilte Prasenz von
Kampftruppen auf Wiederholungskursbasis,
die als erste Einsatzverbande sofort verfligbar
sind. Der letzte Schritt in dieser Reihe von Si-
cherungsmassnahmen besteht in der Aufstel-
lung besonderer Flugplatzformationen, nam-
lich eines Flugplatzregiments fiir Kloten und
eines Flugplatzbataillons fiir Cointrin, deren
Aufgabe im militdrischen Schutz der grossen
Flughéfen besteht. Um in mdglichst kurzer
Zeit mobilisierbar zu sein, bestehen diese
Formationen nach Mdglichkeit aus Wehr-
mannern, die in den betreffenden Raumen
wohnen.—Eine erste, heute noch bedeutsame
Uberbriickungsmassnahme dieser Art wurde
bereits zu Beginn des zweiten Weltkriegs mit
der Schaffung des Flieger-Uberwachungsge-
schwaders getroffen, das als permanenter,
berufsmassiger Fliegerverband sofort zu Ein-
satzen in der Luft bereit ist.

Jederzeit einsatzbereite Truppen

Man gibt sich in der Armeeleitung dariiber
Rechenschaft, dass die bereits getroffenen
Korrekturmassnahmen wohl eine erhebliche
Milderung der bestehenden Schwierigkeiten
gebracht haben, dass damit aber, militéarisch
gesehen, der schwerste Mangel der Miliz, der
im Fehlen jederzeit einsatzbereiter starkerer
Kampfverbande besteht, nicht behoben wird.
Auf diese gefdhrliche Liicke in unserer Ab-
wehrbereitschaft haben denn auch die beiden
Armee-Leitbilder 1980 und 1984—87 deutlich
hingewiesen und angedeutet, dass es in der
nachsten Zukunft notwendig sein werde,
Massnahmen zu treffen, die es uns erlauben,
einem strategischen Uberfall auf unser Land
mit einer moglichst raschen und kampfkrafti-
gen Abwehr zu begegnen, wie sie auch von
den neutralen Staaten Schweden und Oster-
reich vorbereitet ist.

Aufstellung eines Bereitschaftsverbandes

Die in den beiden Armeeleitbildern noch ganz
allgemein formulierte Notwendigkeit der Er-
hoéhung unserer Sofortbereitschaft erfuhr zu
Beginn des Jahres 1986 konkretere Gestalt in
Ausserungen, die der Generalstabschef,
Korpskdt Liithy, zur Frage einer erhohten Be-
reitschaft der Armee im Mobilmachungsfall
gemacht hat. In seinen personlichen Ausfiih-
rungen setzte sich Lithy flir die Aufstellung
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eines kleinen, gut ausgebildeten und mit den
wirkungsvollsten Waffen und Geréaten ausge-
riisteten Bereitschaftskorps aus. Diese Neu-
organisation soll — im Rahmen des Milizsy-
stems liegen und soll — nicht als Berufsver-
band ausgestaltet werden. Die Regelung, an
die gedacht werden kdnnte, bestiinde darin,
dass die gesamthaft ungefahr ein Jahr dau-
ernden Dienstleistungen, die der Wehrmann
heute schon im Frieden zu leisten hat, von
einer bestimmten Gruppe von Wehrméannern
nicht wie bisher, aufgeteilt auf zahlreiche mili-
tarische Kurse (Rekrutenschule, Wiederho-
lungs-, Erganzungs- und Landsturmkurse),
sondern wdhrend eines Jahres als Ganzes an
einem Stiuck geleistet wiirden. Diese Wehr-
manner wirden in einen neu zu schaffenden
Truppenverband eingegliedert, der wahrend
des ganzen Jahres einsatzbereit ist. Mit der
ein Jahr dauernden Dienstleistung konnten
sie ihre gesamte Wehrpflicht an einem Stiick
erfillen und wéren nachher von weitern Frie-
densdiensten befreit. Da diese Dienstleistung
umfangmassig im Rahmen der schon heute
gliltigen Bestimmungen lage, wiirde es sich
nicht um eine berufliche Dienstleistung han-
deln. Bei diesem Vorschlag des General-
stabschefs handelt es sich, wie gesagt, vor-
erst noch um eine personliche Idee, die noch
grindlicher Studien bedarf. Auch liegen dar-
Uber noch keine Beschlisse bzw Wegleitun-
gen der massgebenden Stellen vor. Immerhin
hat der damalige Vorsteher des EMD, Bun-
desrat Delamuraz, vor der Presse erklart, dass
der Vorschlag «Mehr als nur ein Versuchsbal-
lon des EMD» war, und dass man sich ernst-
haft mit solchen Pldnen beschéftige.

KEINE BERUFSTRUPPE

Mit der Aufstellung einer permanenten Bereit-
schaftstruppe wiirde in unserer Armee eine
grundlegende Neuerung eingeflihrt, die in
verschiedener Hinsicht erhebliche Konse-
quenzen hatte. Esist deshalb notwendig, dass
wir uns frihzeitig mit dem Plan und seinen
Auswirkungen befassen, und dass die ganze
Problematik der Neuerung griindlich durch-
dacht wird. Betrachten wir die einzelnen Ele-
mente der vorgeschlagenen Ldsung etwas
néher.

1. Die Frage nach der Berufsmassigkeit der
Bereitschaftstruppe

Mit seinem Plan geht der Generalstabschef
davon aus, dass mit der Bereitschaftstruppe
keine eigentliche Berufstruppe geschaffen
werden soll, da ihre Angehdrigen nur die fir
die ganze Armee giltigen Militérdienstlei-
stungen von gesamthaft einem Jahr erfiillen,
wobei der einzige Unterschied darin liegt,
dass sich diese Dienste nicht auf eine grosse-
re Zahl von kleinen Diensten aufteilen, son-
dern an einem Stiick geleistet werden. Es ist
dagegen nicht vorgesehen, die Angehdrigen
der Bereitschaftstruppe zu langer dauernden
Dienstleistungen heranzuziehen. Diese Tat-
sache ist vor allem politisch bedeutsam, denn
damit wird der in unserm Volk verwurzelten
Abneigung gegen alles Berufsmassige in der
Armee, insbesondere der Beflirchtung, dass
ein Machtinstrument zur Stlitzung der Regie-
rungsgewalt und zur Unterdriickung der
freien Volksmeinung geschaffen werden
kénnte, zu einem guten Teil Rechnung getra-
gen.
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Die Bereitschaftstruppe stiinde, so wie sie ge-
plant ist, auch nicht im Widerspruch zu der in
Art 13 der Bundesverfassung enthaltenen Be-
stimmung, wonach der Bund nicht berechtigt
ist, stehende Truppen zu halten. Zwar wére
die Bereitschaftstruppe, militarisch betrach-
tet, ein «stehender Verband». Aber es liegt
nicht in der Zweckbestimmung des Art 13,
eine der Verteidigung nach aussen dienende
stehende Truppe zu verbieten; vielmehr liegt
sein Motiv nach Geschichte und Bedeutung
einzig auf innenpolitischem Gebiet, indem er
den Schutz der Volksfreiheiten gegen Unter-
driickungsversuche der Kantone und des

. Bundes mit stehenden Regierungsformatio-

nen sicherstellen will. In Art 13 der Bundes-
verfassung liegt keine verfassungsrechtliche
Verankerung der Miliz schlechthin; diese rein
historisch bedeutsame Bestimmung soll le-
diglich verhindern, dass Berufstruppen auf-
gestellt werden, die zur Durchsetzung des
Regierungswillens gegen das Volk miss-
braucht werden konnten. Aus diesen Grin-
den sind schon bisher eine ganze Reihe von
militdrischen Organisationen, deren Berufs-
eigenschaft offensichtlich war, aufgestellt
worden, ohne dass sie einem namhaften Ein-
wand begegnet waren:

@ die schon im letzten Jahrhundert geschaf-
fenen, militéarisch organisierten Fortwachen
des Gotthards und von St. Maurice,

@ die zwischen 1936 und 1938 hauptséachlich
aus Arbeitslosen aufgestellten 14 freiwilligen
Grenzschutzkompanien, die einen Gesamt-
bestand von 3000 Mann erreichten,

® die im Jahr 1941 zum Festungswachtkorps
zusammengeschlossenen ehemaligen Fort-
wachen und der freiwilligen Grenzschutz-
kompanien,

® das aufgrund eines Bundesratsbeschlus-
ses von 1939 im Jahr 1941 geschaffene Uber-
wachungsgeschwader.

2. Die Frage nach dem Verhiltnis der Be-
reitschaftstruppe zum Milizsystem

Da das Milizsystem nicht von einer Verfas-
sungsbestimmung zwingend vorgeschrieben
wird, stellt sich, rein rechtlich betrachtet, die
Frage nach dem Verhéltnis der Bereitschafts-
truppe zum Grundsatz der Miliz nicht. Da im
Ubrigen auch keine in einer gesetzlichen Vor-
schrift verankerte, eindeutige Definition des
Milizprinzips besteht, fihrt die Frage nach der
Tragweite der Miliz erfahrungsgemass leicht
zu einem Streit um Worte. Angesichts der ho-

hen Bedeutung der Miliz fir unsere Armee
muss dennoch versucht werden, die Begriffe
zu kldren. Nach der bei uns allgemein aner-
kannten Charakterisierung der Miliz wird die-
se von zwei Elementen gekennzeichnet: ei-
nerseits dem Fehlen von Berufskadern und
Berufstruppen, und anderseits dem besonde-
ren militdrischen Ausbildungssystem der
schweizerischen Armee, das heisst der Un-
terteilung dieser Ausbildung in eine militari-
sche Grundausbildung (Rekrutenschule) und
ein auf das ganze «Militdrleben» des Wehr-
manns aufgeteiltes System von zahlreichen
kleineren Wiederholungsdiensten, was dazu
fihrt, dass der Milizsoldat zeitlebens immer
Soldat ist. Es ist nicht zu ibersehen, dass die-
se Grundprinzipien von der geplanten Bereit-
schaftstruppe nicht in allen Teilen eingehal-
ten wiirden. Auch wenn darin umfangmaéssig
nur die heute schon verlangten Dienstleistun-
gen erbracht wiirden, lage in der Konzentra-
tion dieser Dienste auf ein Jahr etwas «Pro-
fessionelles», das kaum dem innern Wesen
der Miliz entsprechen wiirde. Dies diirfte vor
allem auch fiir die Kader des Bereitschafts-
verbandes gelten, bei denen das Berufsele-
ment kaum ganz ausgeschlossen werden
kénnte. Noch deutlicher kdme die Abwei-
chung von der Miliz bei der Ausbildung der
Bereitschaftstruppe zum Ausdruck; hier
kénnte die zum Wesen der Miliz gehorende
Aufteilung der verschiedenen Ausbildungs-
dienste auf die ganze militdrische Karriere
nicht mehr eingehalten werden, da die ganze
Ausbildung in das eine Jahr zusammenge-
drangt wirde. Mit der neu geschaffenen
Truppe wiirde somit unvermeidlicherweise ein
gewisser Einbruch in das Milizprinzip einher-
gehen.

In dieser Feststellung liegt sicher kein zwin-
gender Hinderungsgrund gegen die Aufstel-
lung einer Bereitschaftstruppe, sofern sich
diese technisch verwirklichen lasst. Entschei-
dend ist in erster Linie, dass ihrer Schaffung
keine gesetzlichen Vorschriften entgegen
stehen. Ob wir flir den Fall eines umfangmas-
sig beschrankten Einzelverbandes ein teil-
weises Abweichen vom Milizsystem in Kauf
nehmen wollen, ist eine Frage der militarpoli-
tischen Beurteilung. Angesichts der imperati-
ven Forderung der heutigen Weltlage muss
das Streben nach grésstmoglicher militari-
cher Sicherheit gegeniiber den mehr ideellen
Bedenken doch wohl den Vorrang beanspru-
chen.

Das strategische Modell Schweiz
PRINZIPIEN

Frieden

Notwehr Aus TID-Info

Allgemeine Friedenssicherung
und Krisenbewdltigung durch
blindnisfreie, international
ausgerichtete Sicherheitspoli-
tik

Notwehrstrategie als nationale
Selbstverteidigung innerhalb
der Landesgrenzen im Fall
eines Angriffs auf unseren
Staat

HAUPTSACHLICHE MITTEL

Neutralitatsmaxime

Milizarmee

Milizarmee als instrumentaler

Bewaffnete Neutralitat als aus-
senpolitisches Mittel zur Unab-
hangigkeit

Hintergrund fir Friedenssiche-
rung, bewaffnete Neutralitat
und als Mittel zur Selbstvertei-
digung




	Eine Bereitschaftstruppe : Überwindung einer Schwäche der Miliz

